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3. Fachtagung :

"Auf dem Weg zur Regelpraxis –

Gender Mainstreaming im ESF 

in Baden - Württemberg"

Gleichstellung von Frauen und Männern 

konsequent verfolgen –

wichtiges Querschnittsziel der EU-Beschäftigungspolitik 

auch in der neuen ESF-Förderperiode

Ute Wanzek - Stuttgart, 22. Juni 2006


Gleichstellung von Frauen und Männern konsequent verfolgen heißt, dies als Querschnittsziel im regulären, fachpolitischen Handeln systematisch zu integrieren und zu verfolgen.
All unsere gemeinsamen Bemühungen im Projekt GeM im ESF in Baden-Württemberg sind auf die Umsetzung genau dieses Anspruchs ausgerichtet.

Sie konnten bisher bei der Tagung die Ergebnisse und Erfahrungen des Umsetzungsprozesses mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Modellarbeitskreisen kennen lernen und, so hoffen und wünschen wir, schon Ansätze für Ihre eigene Arbeit erkennen. Sie konnten in den Workshops am Beispiel selbst erproben, wie Gender Mainstreaming in Projekten umsetzbar wäre und wir Sie wir haben gemeinsam ein Instrument diskutiert, welches darauf gerichtet, sach- und fachgerechte geschlechterdifferenzierte Informationen über den regionalen Arbeitsmarkt zu erhalten, letztlich die Basis dafür, Maßnahmen und Projekte bedarfsgerecht zu initiieren, zu konzipieren und umzusetzen.

Doch häufig begegnet uns nun die Frage: Wie ernst ist es eigentlich der EU mit dem Querschnittsziel Gleichstellung von Frauen und Männern wirklich?

(Im Übrigen ist dies eine Frage, die nicht nur an die Adresse der EU zu richten wäre. Auf jeder Ebene politischen Handelns hat sie entscheidende Berechtigung.) 
Oder es wird gar die Befürchtung geäußert, die EU würde das Ziel nicht mehr konsequent verfolgen.
Um es gleich vorweg zu nehmen, dies können und wollen wir nicht bestätigen! Im Gegenteil! Auch in der kommenden, neuen Förderperiode der EU Strukturfonds spielt die Gleichstellung von Frauen und Männern eine wichtige, gar eine zentrale Rolle. Alle wesentlichen Dokumente enthalten diesen Aspekt; er wird sogar eher wichtiger. 

Es lohnt sich also durchaus, sich damit auseinander zu setzen. 

Nach unseren bisherigen Erfahrungen ist bei vielen Akteurinnen und Akteuren der EU Strukturfonds und damit des ESF auch in BW der politische Rahmen, in dem letztlich eine Projektförderung steht, nicht wirklich transparent, manchmal auch verwirrend. 

So erscheint z.B. der ESF häufig lediglich als Kofinanzierungsinstrument für einzelne Maßnahmen für benachteiligte Zielgruppen. Grundsätzlich weiß man natürlich, dass man es mit einem Stück europäischer Politik zu tun hat, aber die konkrete Einordnung in die Europäische Beschäftigungsstrategie oder die Zusammenhänge zur europäischen Wirtschaftspolitik werden oft nicht gesehen oder nicht für so wichtig gehalten.
Zugegeben, es handelt sich um sehr komplexe Zusammenhänge, doch wenn wir versuchen, diesen Hintergrund ein wenig zu beleuchten, so geht es eben dabei nicht nur um die formale Seite: was steht in welcher Verordnung mit welchem Grad der Verpflichtung, sondern wir wollen zeigen, dass und wie die gleichstellungspolitischen Ziele und Strategien der EU mit den anderen Politikfeldern zusammenhängen. 

Kein Politikfeld und erst recht nicht die Beschäftigungsförderung kommt umhin, sich mit den raschen gesellschaftlichen Veränderungen immer wieder konkret auseinander zusetzen und dabei die unterschiedlichen Ressourcen, Rollen u.a. von Frauen und Männern zu beachten.

Letztlich geht es darum, die Wirksamkeit von Maßnahmen wirklich und nachhaltig sicher zu stellen. 

Nun ist EU Politik insgesamt sehr komplex und dies ist sie deswegen, weil die gesellschaftliche Realität eben inzwischen sehr komplex ist. 

Doch, will Politik wirklich wirkungsvoll sein, MUSS sie differenzierte und integrierte Strategien entwickeln und umsetzen. Und so ist zu erklären, dass sich die Beschäftigungspolitik der EU eben nicht auf traditionelle Arbeitsmarktpolitik beschränkt, sondern solche Felder wie Sozial-, Bildungs-, Steuer-, Unternehmens- und Regionalpolitik integriert. Und in jedem dieser Politikfelder sind die Bezüge und Ansätze zur Gleichstellung nachweisbar.
2. Wie alles zusammenhängt: das „Lissabon Programm“, die Europäischen Strukturfonds und dem ESF sowie die europäische Gleichstellungspolitik
Zunächst muss man sich verdeutlichen, dass die Strukturfonds schon immer ein wesentliches Mittel zur Umsetzung beschäftigungspolitischer und sozialer Ziele der EU Politik waren. Spätestens seit dem Amsterdamer Vertrag bzw. der Entwicklung der Europäischen Beschäftigungsstrategie ist diese Funktion immer deutlicher geworden.
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EU Strukturfonds 2000-2006



Die allgemeine Strukturfondsverordnung definiert die 

Gleichstellung von Frauen und Männern als eines der 

Hauptziele der Fonds und sieht vor, dass 

die Gleichstellungsdimension in sämtliche von den Fonds 

kofinanzierten Maßnahmen zu integrieren ist. 



In der Verordnung finden die im Vertrag von Amsterdam 

festgelegten Verpflichtungen ihren Niederschlag, mit 

denen der duale Ansatz, der auf einer Verknüpfung des 

Gender Mainstreaming mit spezifischen Maßnahmen

beruht, formell auf EU-Ebene verankert wurde.


2.1 Lissabon Strategie und Europäische Beschäftigungspolitik


[image: image3.emf]proInnovation GmbH    Ute Wanzek

Lissabon Strategie 2000

Ziele der Gemeinschaft konzentriert auf:



nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum 

mit mehr und besseren Arbeitsplätzen 

und größerem sozialen Zusammenhalt,



beschäftigungspolitischen Prioritäten, zu 

denen sich die Mitgliedstaaten auf 

europäischer Ebene bekennen. 


Mit der so genannten Lissabon – Strategie wurden 2000 die Ziele der Gemeinschaft auf nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und größerem sozialen Zusammenhalt konzentriert. 

Dabei handelt es sich hier NICHT einfach um „Brüsseler Politik“, wie dies häufig dargestellt wird - SONDERN um die „beschäftigungspolitischen Prioritäten, zu denen sich (eben) die Mitgliedstaaten auf europäischer Ebene bekennen“.

In der deutschen Diskussion wird „Lissabon“ häufig auf die wirtschaftspolitischen Ziele (Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit) reduziert, auf EU Ebene jedoch stehen diese eben nicht isoliert da. 
Die Analyse im Vorfeld von Lissabon hatte ergeben, dass andere Wirtschaftsräume (u.a.) auch deshalb als wettbewerbsfähiger erscheinen, weil sie deutlich höhere Beschäftigungsquoten erreichen als die EU (z.B. USA, Japan). Folgerichtig wurde als ZENTRALES ZIEL die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung beschlossen. 
Der Abbau der Arbeitslosigkeit und der Nichtbeschäftigung ist somit sowohl wirtschaftspolitisch begründet als auch aus Gründen des sozialen Zusammenhalts. 
Im Hinblick auf den demografischen Wandel, den Erhalt der Sozialsysteme und damit des „sozialen Europas“ ist Handeln angezeigt (gerade jetzt als wichtige politische Handlungsfelder auch in Deutschland ins Blickfeld gerückt). Schon damit ist ein erster Zusammenhang zur Gleichstellungspolitik gegeben, denn die Gleichstellung von Männern und Frauen gehört zu den Grundprinzipien politischen Handelns, auch in Deutschland Verfassungsgrundsatz! 
Mit dem Gutachten zur Zwischenbilanz der Umsetzung der Lissabon-Strategie unter dem Vorsitz des ehemaligen niederländischen Präsidenten Wim Kok wird gefordert: „Aus grundsätzlichen wirtschaftspolitischen Zielstellungen heraus, (ist) der Abbau aller Arbeitsmarktbarrieren zugunsten einer breiteren Erwerbsbeteiligung der erwerbsfähigen aber bislang nicht einbezogenen Bevölkerung“ zu verfolgen.
Dies ist aber nicht erst seit der Zwischenbilanz von Lissabon so, sondern fußt auf der schon genannten Ausgangsanalyse bei der Entwicklung der Strategie. Es hatte sich doch gezeigt, dass die Potenziale, die Europa hat, um die Erwerbsbeteiligung zu erhöhen, vor allem. im Bereich der Frauen und der „Älteren“ liegt, und von letzteren ist wiederum die Mehrheit weiblichen Geschlechts. 
Daher wurde das Beschäftigungsziel von Lissabon bereits „gegendert“. Es heißt dort u.a.:

Entscheidend für den Fortschritt sind die Faktoren Chancengleichheit und Diskriminierungsbekämpfung. Das Gender Mainstreaming und die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter sollen bei den Maßnahmen berücksichtigt werden. Damit sind sowohl das politische Ziel als auch die Strategie, mit der es verfolgt werden soll  (und die damit im Zusammenhang stehenden Methoden) klar benannt.
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ENTSCHEIDUNG DES RATES, vom 12. Juli 2005

Leitlinien für beschäftigungspolitische 

Maßnahmen der Mitgliedstaaten

Leitlinie 17: 

Die Politik sollte dazu beitragen, folgende 

Beschäftigungsquotenziele in der Europäischen 

Union zu verwirklichen: 

– 70 % Gesamtbeschäftigungsquote und 

– eine Mindestquote von 60 % für die 

Frauenbeschäftigung und 

– von 50 % für die Beschäftigung älterer 

Arbeitskräfte (55—64 Jahre) bis 2010, 

– verbunden mit einer Verringerung der 

Arbeitslosigkeit und Nichterwerbstätigkeit. 


Bis 2010 soll erreicht werden, die Erwerbsquote auf insgesamt 70 % erhöht werden, deutlich wird dann untersetzt, dass dies nur gelingen kann, wenn die Frauenerwerbsquote im gleichen Zeitraum auf mindestens 60 % angehoben wird. 

Aber das ist noch nicht alles, denn es war auch gleich klar, dass dieses Ziel nur dann zu erreichen sein würde, wenn bestimmte Lebenszyklen in den Blick von Entscheidungen genommen werden UND, wenn die geschlechtsspezifischen Merkmale von Beschäftigung, also qualitative Fragen zum Gegenstand von beschäftigungspolitischen Entscheidungen werden.
Es geht um Jugendbeschäftigung, und hier haben wir ja schon von Dr. Leicht einiges über geschlechtsbezogene qualitative Aspekte gehört, es geht um Erwerbsbeteilung von Frauen und damit im Zusammenhang stehender Verringerung geschlechtsspezifischer Unterschiede in Beschäftigung, in Arbeitslosigkeit und auch Entgelt.
Aber das ist noch nicht alles, denn es war offensichtlich, dass sich im Bereich Kinderbetreuung und Betreuung anderer abhängiger Angehöriger Entscheidendes verändert und somit wurden den Beschäftigungszielen entsprechende Ziele auch in diesem Bereich hinzugefügt. Es geht um die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben!
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

Leitlinie 18: 

Durch folgende Maßnahmen einen 

lebenszyklusbasierten Ansatz in der 

Beschäftigungspolitik fördern:

– die Bemühungen verstärken, jungen Menschen

Wege in die Beschäftigung zu öffnen…;

– entschlossene Maßnahmen zur Erhöhung der 

Erwerbsbeteiligung von Frauen und zur 

Reduzierung geschlechtsspezifischer 

Unterschiede bei Beschäftigung, Arbeitslosigkeit 

und Entgelt ergreifen;

– eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und 

Privatleben anstreben


Darüber hinaus verlangt Lissabon dezidiert, Maßnahmen gegen die weitere Segmentierung der Arbeitsmärkte zu ergreifen, die geschlechterspezifische ist ein Aspekt davon UND es sollen Steuersysteme besonders im Zusammenhang mit gering entlohnter Arbeit überprüft und förderlich gestaltet werden (Analyse der Mini- und Midi-Jobs in Deutschland zeigt hier schon wieder deutlich, dass diese häufiger von Frauen als von Männern ausgeübt werden, wie gering bezahlte Arbeit überhaupt) sowie geschlechtsspezifisches Lohngefälle vermieden werden. 
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Leitlinien 21 und 22: 



Unter gebührender Berücksichtigung der Rolle 

der Sozialpartner Flexibilität und 

Beschäftigungssicherheit in ein ausgewogenes 

Verhältnis bringen und die Segmentierung der 

Arbeitsmärkte verringern



Die Entwicklung der Arbeitskosten und die 

Tarifverhandlungssysteme 

beschäftigungsfreundlicher gestalten

– geschlechtsspezifische Lohngefälle vermeiden;

– die beschäftigungspolitischen Auswirkungen der 

Lohnnebenkosten überprüfen und gegebenenfalls 

deren Struktur und Niveau anpassen, insbesondere um 

die steuerliche Belastung der gering entlohnten Arbeit

zu senken;


Es erfolgt also in vielfältigen Kontexten eine Konkretisierung von beschäftigungspolitischen Zielstellungen in Bezug auf die Kategorie Geschlecht.

Weitere Zusammenhänge werden deutlich, seit das Thema „demografischer Wandel“ in den Diskussionen um die wirtschaftlichen Perspektiven der EU verstärkt eine Rolle spielt. Hier soll EU Kommissar Spidla zitiert werden, der sagte: 

„Würden wir nun von den Frauen verlangen mehr Kinder zu bekommen, mehr und länger erwerbstätig zu sein und sich um die wachsende Zahl älterer Menschen zu kümmern, so wäre das weder realisierbar, noch gerecht. Also sind eine neue Politik und ein Mentalitätswandel nötig, um unsere demografischen Herausforderungen zu bewältigen. Ich bin überzeugt, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen im Zentrum der Antworten steht“

Hier wird deutlich, dass das Thema „demografischer Wandel“ sehr eng mit den Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft verbunden ist, auch wenn dies in den Diskussionen um entsprechende Politikansätze in Deutschland kaum eine Rolle spielt. 

Deshalb weist Spidla darauf hin, dass jede Politik scheitern muss, die diese Rollen als gegeben hinnimmt, denn es wird nicht funktionieren, wenn die wachsenden Lasten immer wieder nur einem Geschlecht aufgebürdet werden sollen. Er verlangt also eine neue Politik, und verweist darauf, dass es ohne Veränderung der Geschlechterverhältnisse nicht gehen kann. 

Folgerichtig beinhaltet auch der aktuelle „Fahrplan für die Gleichstellungspolitik“ der EU KOM (auf den später noch eingegangen wird) neben Zielen wie der „gleichen wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Frauen und Männern“ die Forderung nach der „Beseitigung von Geschlechterstereotypen“.

Ähnlich definieren auch die Europäischen Sozialpartner die Herausforderungen: „Den ökonomischen, demografischen und sozialen Herausforderungen zu begegnen verlangt eine neue Sichtweise auf die Rolle von Frauen und Männern als ökonomische Akteure in Relation zu ihrer Rolle in der Gesellschaft. Demografische Veränderungen üben einen wachsenden Druck auf die Ökonomien und die Gesellschaft als Ganzes aus. ... Dies kann nur erreicht werden durch einen integrierten Ansatz, der Maßnahmen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsmarkt kombiniert mit Maßnahmen, die Gleichbehandlung in Beschäftigung sichern und Maßnahmen, die Frauen und Männern ermöglichen, Berufs- und Familienleben zu vereinbaren“

Dazu wurden vier Schwerpunkte formuliert, die im Zusammenhang gesehen und:

1. Veränderung der Geschlechterrollen

2. Förderung von Frauen in Entscheidungspositionen

3. Unterstützung von work – life – balance

4. Bekämpfung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles

Die Einbindung der Sozialpartner und anderer AkteurInnen ist nicht neu, aber sie soll in der nächsten Förderperiode verstärkt werden. Es ist von großem Interesse, dass es diesen Rahmenaktionsplan für Chancengleichheit gibt, der Grundlage für die Beteiligung der Sozialpartner bei der Umsetzung der Lissabon Strategie in den Mitgliedsstaaten sein soll.

Eine Position, die Sozialpartner in Deutschland auf allen Ebenen, also auch in Baden-Württemberg kennen sollten, um ihre eigenen Standpunkte, Ziele und ggf. Aufgaben hiervon ableiten zu können.

2.2 Allgemeine Strukturfondsverordnung und ESF Verordnung (Entwürfe) und gleichstellungspolitische Dokumente der EU
Im Bericht zur Gleichstellung von Frauen und Männern bereits aus dem Jahre 2004 heißt es z.B. im Hinblick auf den ESF, dass das Hauptproblem, welches sich im vergangenen und im laufenden Programmzeitraum abzeichnete, darin besteht, dass viele Maßnahmen vorhandene geschlechtsspezifische Muster und die geschlechtspezifische Segregation eher verstärken – ein Trend, der sich vermutlich auch in der kommenden Planungsperiode fortsetzen wird, wenn nicht bewusst gegengesteuert wird. 

Maßnahmen zur Förderung des Zugangs von Frauen zu Beschäftigung finden sich hauptsächlich im traditionel​len Dienstleistungssektor: Beratungsangebote, Ausbildungsmaßnahmen sowie In​vestitionen in die Kinderbetreuung sind häufiger anzutreffen als Maßnahmen zum Abbau der Geschlechtersegregation auf dem Arbeitsmarkt, zur Beseitigung geschlechterspezifischer Lohngefälle oder zur Förderung des Aufstiegs von Frauen in Führungspositionen (letzten drei Punkte sind für die Gleichstel​lungspolitik der EU sehr entscheidende), also Maßnahmen, die gesellschaftliche und organisations-, verwaltungs- und unternehmensbezogene Strukturen zum Handlungsfeld machen. Für die neue Förderperiode heißt das, dass in den Strukturfonds dringend darauf verwiesen wird, die integrierten wirtschafts- beschäftigungspolitischen Leitlinien entsprechend der nationalen und regionalen Besonderheiten umzusetzen. Grundsätzlich regelt die Verordnung im Artikel 14, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen integriertes, systematisch mit den Fonds umzusetzendes Leitziel ist.

[image: image7.emf]proInnovation GmbH    Ute Wanzek

Europäische Strukturfonds 2007 – 2013 

Vorschlag für eine VERORDNUNG DES RATES mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, 

den Europäischen Sozialfonds und den Kohäsionsfonds

Artikel 14 –

Gleichstellung von Männern und Frauen

Die Mitgliedstaaten und die Kommission 

tragen dafür Sorge, dass auf den 

verschiedenen Stufen der Durchführung 

der Fondstätigkeiten die Gleichstellung 

von Männern und Frauen gefördert wird


Mit Hilfe der Strukturfonds als Finanzierungsinstrumente soll der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt der erweiterten Gemeinschaft gestärkt werden, um eine ausgewogene und nachhaltige Entwicklung der Gemein​schaft zu fördern. Wirtschaftliche, soziale und territoriale Disparitäten sollen verringert werden, die sich aus der Beschleunigung der wirtschaftlichen und sozialen Umstrukturierung sowie aus der Alterung der Bevölkerung ergeben. Und was das mit Geschlecht zu tun hat, wurde ja schon angesprochen mit den Ausführungen zum Zitat von Herrn Spidla erläutert.
Neu in der kommenden Förderperiode ist, dass die Verbindungen zwischen dem ESF (und auch den anderen Fonds) und der Europäischen Beschäftigungsstrategie und der Lissabon-Strategie deutlich enger werden und der Beitrag zur Erreichung der Beschäftigungsziele und der weiteren Ziele der Lissabon Strategie und der Sozialagenda immer wieder verdeutlicht werden muss. 
Ignoriert man diese Zusammenhänge, so können auf keiner Ebene der Fonds, auch nicht des ESF, Ziele ermittelt werden, die entsprechende beschäftigungs-, wirtschafts-, bildungs- oder sozialpolitische Wirkungen mit Nachhaltigkeit sicherstellen.
So verwundert es auch nicht, dass alle gleichstellungspolitischen Dokumente der EU Bezüge zur Beschäftigungspolitik und zum ESF enthalten. Hier wird „von der anderen Seite“ gezeigt, wie Gleichstellungspolitik mit den anderen Politikfeldern zusammenhängt. Gleichstellungspolitik zielt auf die Gleichstellung der Geschlechter ab und leistet damit eben auch einen entscheidenden Beitrag zur Lösung der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktprobleme und trägt so zu Beschäftigung und Wachstum insgesamt bei.

Die gleichstellungspolitischen Dokumente haben einen unterschiedlichen Grad von Verbindlichkeit. Der jährliche Berichte der EU KOM zur Gleichstellung von Männern und Frauen hat mehr informativen Charakter, zeigt aber entscheidende Herausforderungen, Orientierungen und Ansätze für Politik auf, einschließlich Hinweisen auf die Rolle des ESF. 
Der „Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2006 – 2010
“ baut auf der vorherigen „Rahmenstrategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2001 – 2005
“ auf und soll in Partnerschaft zwischen der EU KOM und den Mitgliedsstaaten umgesetzt werden (in den Bereichen, die in die Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten fallen). Er enthält ebenfalls viele Hinweise auf die Rolle des ESF. 

Die „Raodmap“1 legt insgesamt sechs Schwerpunkte fest und verweist gleich in mehreren Punkten darauf, dass der ESF eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Gleichstellungspolitik spielt:

· Bei den Beschäftigungszielen soll der Einsatz der Strukturfonds helfen, die Frauenbeschäftigungsquote zu erhöhen (S. 3)

· Zur „gleichen wirtschaftlichen Unabhängigkeit“ soll beitragen, dass bei der Planung und Umsetzung der Strukturfonds Gender Mainstreaming und spezifische Maßnahmen gefördert werden, u.a. durch (...) die Bereitstellung angemessener Ressourcen für Gleichstellungsaufgaben (S. 5) – Doppelstrategischer Ansatz
· Die Kommission möchte, dass die Strukturfonds die Umsetzung der Ziele für die Kinderbetreuung und den Aufbau anderer Betreuungsmöglichkeiten über die Strukturfonds unterstützen (S. 6)

· Maßnahmen gegen Geschlechterstereotype am Arbeitsmarkt sollen durch Gender Mainstreaming und spezifische Aktionen im Rahmen des ESF umgesetzt werden (S. 9) – Und hier geht es nicht nur um Maßnahmen für Teilnehmer/innen aus Zielgruppe, sondern es geraten andere, strukturell wirkende Gruppen zu Zielgruppen (pädagogisches Personal, Verwaltungen, Arbeitsagenturen und ARGEN, Unternehmen…) 
· Die Einbeziehung der Geschlechterperspektive in die der Folgenabschätzung stärken, vor allem bei den Strukturfonds (S. 13) – Eine ziemlich zentrale Forderung, geht es doch letztlich um nachhaltige Wirkungen von Programmen und Maßnahmen.
Somit können die gleichstellungspolitischen Dokumente vor allem als Orientierung im Hinblick auf die Zielsetzungen im Kontext europäischer Gleichstellungspolitik dienen und damit eine Hilfestellung bei der Programmplanung sein, die letztlich auf die regionalisierte Umsetzung bis hin auf die Projektebene wirkt. 

Auch die Bundesregierung hat eine direkte Arbeitshilfe mit dem BMFSFJ-„Leitfaden zur Implementierung und Umsetzung von Gender Mainstreaming im europäischen Sozialfonds“ vorgelegt, der sich an die „Ebene der politisch-administrativen Steuerung, der Planung, Umsetzung, Begleitung und Bewertung von ESF – Programmen“ richtet. „Adressaten/innen sind damit Mitarbeiter/innen der Fondsverwaltungen, programmumsetzender Stellen und Technischer-Hilfe- Einrichtungen, Mitglieder der ESF – Begleitausschüsse und Evaluierungsinstitute auf Bundes- und Landesebene.“

Doch was sagt nun die ESF-Verordnung speziell zur Gleichstellung von Frauen und Männern? (13.02.2006)

„Die Mitgliedsstaaten und die Kommission müssen sicherstellen, dass die Implementierung der Prioritäten, die durch den ESF unter den Zielen Konvergenz und Regionale Wettbewerbsfähigkeit gefördert werden, zu den Zielen Gleichstellung und Eliminierung von Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen beitragen; der Gender Mainstreaming Ansatz sollte mit spezifischen Maßnahmen kombiniert werden, um eine nachhaltige Partizipation und Fortschritte von Frauen in Beschäftigung zu erhöhen“ (S. 7)
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Europäischer Sozialfonds 2007 – 2013

Die Mitgliedsstaaten und die Kommission müssen 

sicherstellen, dass die Implementierung der 

Prioritäten, die durch den ESF … gefördert 

werden, zum Ziel



Gleichstellung und Eliminierung von 

Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen

beitragen und 



der Gender Mainstreaming Ansatz sollte mit 

spezifischen Maßnahmen kombiniert 

(Doppelstrategie) werden, …


Und es werden Maßnahmen „im Mainstream“ und spezifische verlangt, die den Zugang zu Beschäftigung nachhaltig sicherstellen, Maßnahmen zur Vereinbarung von Arbeits- und Privatleben, z.B. durch die Erleichterung des Zugangs zur Kinderbetreuung und Betreuung für abhängige Personen (S. 10) gefordert. 

Und: es werden direkt Maßnahmen gefordert, die die geschlechtsspezifische Segregation reduzieren sollen und auf die (damit im Zusammenhang stehende) Ursachenbekämpfung geschlechtsspezifischen Lohngefälles abzielen.
Schon hieraus wird deutlich: Es soll an die Strukturen gegangen werden, denn Zielgruppenförderung kann nichts am aktuellen status quo Ursachen ändern! Diese Erkenntnis muss dann schließlich zielführend bei der Programmierung der Fonds sein.
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Mainstreaming und spezifische Maßnahmen, um:



den Zugang zu Beschäftigung zu verbessern und 

die nachhaltige Beteiligung (und deren 

Steigerung) von Frauen im Erwerbsleben zu 

erhöhen, 



die geschlechtsspezifische Segregation zu 

reduzieren, 



auf die direkten und indirekten Ursachen des 

geschlechtsspezifischen Lohngefälles eingehen;


Darüber hinaus gibt es weitere Regelungen, wie z.B. im Art. 4: Kohärenz und Konzentration „5. Evaluationen ...sollen auch den Beitrag zur Nichtdiskriminierung und Gleichstellung zwischen Frauen und Männern beurteilen“ oder Artikel 10, der regelt, dass „.. alle Berichte auch definitiv Aussagen zu Gender mainstreaming und jede geschlechtsspezifische Aktion“ enthalten sollen.
Und schließlich bekennt sich im Art. 6 der ESF ganz deutlich nicht nur ganz allgemein zur Geschlechtergleichstellung und Chancengleichheit, sondern es wird klar versichert (werden und wird sicherstellen), dass sowohl die EU als auch die Mitgliedsstaaten SYSTEMATISCH dieses Ziel verfolgen werden.

Die Mitgliedsstaaten werden sicherstellen, dass die Operationellen Programme eine Beschreibung darüber enthalten, wie die Gleichstellung von Männern und Frauen und die Chancengleichheit in der Vorbereitung, der Implementierung,  beim Monitoring und in der Evaluation gefördert werden. Die Mitgliedsstaaten werden eine ausgewogene Partizipation von Frauen und Männern im Management und in der Realisierung der Operationellen Programme auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene fördern.
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Art. 6: Geschlechtergleichstellung und Chancengleichheit



Die Mitgliedsstaaten werden sicherstellen, dass die 

Operationellen Programme eine Beschreibung darüber 

enthalten, wie die Gleichstellung von Männern und 

Frauen und die Chancengleichheit in der Vorbereitung, 

der Implementierung,  beim Monitoring und in der 

Evaluation gefördert werden. 



Die Mitgliedsstaaten werden eine ausgewogene 

Partizipation von Frauen und Männern im Management 

und in der Realisierung der Operationellen Programme 

auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene fördern.


Häufig sind diese gleichstellungspolitischen Ziele der EU Beschäftigungspolitik und des ESF häufig gar nicht bekannt und werden damit als wesentliche Orientierung sowohl für die regionale Politik als auch für die Entwicklung von Projekten nicht genutzt, nicht auf die Besonderheiten in Deutschland, den Bundesländern oder gar Regionen und Programmen herunter gebrochen und spezifiziert..

Da ich hier nur auf ein paar wenige Strategien und Dokumente eingehen konnte, möchte ich nochmals darauf verweisen, dass wir gemeinsam mit den Projektakteuren/innen und der ESF-Fondsverwaltung Baden-Württemberg gerade jetzt, mitten in im Endspurt der laufenden und im Zuge der Vorbereitung der neuen Förderperiode gute Möglichkeiten zu einem neuen Ansatz haben. Wir werden als ein Instrument eine Handreichung mit komplexeren Darstellungen, als mir hier möglich waren, erstellen.

Es geht letztlich darum, jeden Interventionsbereich oder jedes Politikfeld, jedes Themenfeld, jedes Programm und letztlich jedes Projekt in den Kontext der EU-Zielvorgaben zu stellen; eigene landes-, regional- und projektbezogene Ziele abzuleiten und systematisch ihre Erfüllung zu verfolgen. 

Ja es geht mit dem ESF auch weiterhin darum, spezifische Bedürfnisse von Zielgruppen zu befriedigen, aber es geht vor allem darum, solch förderliche Strukturen zu schaffen, die diese Bedürfnisbefriedigung nachhaltig wirken lässt, und eben auch vor dem Hintergrund der Notwendigkeit der Herstellung der Gleichstellung von Frauen und Männern nicht zur Manifestierung überholter Strukturen beiträgt, die sich letztlich als politische, wirtschaftliche, soziale aber auch individuelle Entwicklung hemmende Faktoren erweisen.
� � HYPERLINK "http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2006/mar/com06092_roadmap_de.pdf" ��http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2006/mar/com06092_roadmap_de.pdf� 


� � HYPERLINK "http://europa.eu.int/comm/employment_social/gender_equality/docs/com_2006_71_de.pdf" ��http://europa.eu.int/comm/employment_social/gender_equality/docs/com_2006_71_de.pdf� 
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